
EUROPÄISCHE UNION Formblatt zu AUSFUHRGENEHMIGUNG / UNTERRICHTUNG 
(Verordnung (EU) Nr. 765/2006)  bzw. 
Formblatt zur ERBRINGUNG TECHNISCHER UNTERSTÜTZUNG 

Bei Unterrichtung gemäß Artikel 1e Absatz 3 
oder Artikel 1f Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr.765/2006 des Rates bitte angeben, 
welcher/welche der nachstehenden Punkte 
zutrifft/zutreffen:  

□ a) humanitäre Zwecke, gesundheitliche
Notlagen, die dringende Abwendung oder
Eindämmung eines Ereignisses, das
voraussichtlich schwerwiegende und
wesentliche Auswirkungen auf die
Gesundheit und Sicherheit von Menschen
oder die Umwelt haben wird, oder Reaktion
auf Naturkatastrophen;

□ b) medizinische oder pharmazeutische
Zwecke;

□ c) vorübergehende Ausfuhr von Gütern
zur Verwendung durch Nachrichtenmedien;

□ d) Softwareaktualisierungen;

□ e) Verwendung als
Verbraucherkommunikationsgeräte;

□ f) Gewährleistung der Cyber- und
Informationssicherheit von natürlichen und
juristischen Personen sowie Einrichtungen in
Russland, außer seiner Regierung und
Unternehmen, die unmittelbar oder
mittelbar von seiner Regierung kontrolliert
werden;

□ g) Waren für den persönlichen Gebrauch
natürlicher Personen, die nach Russland
reisen oder von deren mitreisenden
unmittelbaren Familienangehörigen –
begrenzt auf persönliche Gegenstände,
Hausrat, Fahrzeuge oder Handwerkszeug, die
sich im Besitz dieser Personen befinden und
nicht für den Verkauf bestimmt sind.

Im Falle von Genehmigungen bitte angeben, ob dies gemäß Artikel 1e Absatz 4, 
Artikel 1e Absatz 5, Artikel 1f Absatz 4, Artikel 1f Absatz 5 oder Artikel 1fa Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr.765/2006 des Rates beantragt wurde: 

Im Falle von Genehmigungen nach Artikel 1e Absatz 4 oder Artikel 1f Absatz 4 
der Verordnung (EG) Nr.765/2006 des Rates bitte angeben, welcher/welche der 
nachstehenden Punkte zutrifft/zutreffen: 

□ a) für die Zusammenarbeit zwischen der Union, den Regierungen der
Mitgliedstaaten und der Regierung Russlands in rein zivilen Angelegenheiten
bestimmt;

□ b) für die Weltraumindustrie – einschließlich der Zusammenarbeit im
akademischen Bereich und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit bei
Weltraumprogrammen – bestimmt;

□ c) für den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufbereitung von
Brennelementen und die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten sowie für die
zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Forschung und
Entwicklung, bestimmt;

□ d) für die maritime Sicherheit bestimmt;

□ e) für zivile, nicht öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsnetze
bestimmt sind, die nicht einer Organisation gehören, die sich unter öffentlicher
Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft befindet;

□ f) ausschließlich zur Verwendung durch Organisationen bestimmt, die sich im
Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach
dem Recht eines Mitgliedstaats oder eines Partnerlandes gegründeten oder
eingetragenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befinden;

□ g) für die diplomatischen Vertretungen der Union, der Mitgliedstaaten und
der Partnerländer, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen,
bestimmt;

Bei Genehmigungen gemäß Artikel 1f Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr.765/2006, bitte angeben, welcher der nachstehenden Punkte zutrifft:  

□ a) dringende Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das
voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die
Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird;

□ b) Verträge, die vor dem 26. Februar 2022 geschlossen wurden, oder
akzessorische Verträge, die für die Erfüllung solcher Verträge erforderlich sind,
vorausgesetzt, die Genehmigung wird vor dem 1. Mai 2022 beantragt.
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